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2. ©S liegt tit ber Sßfltt^t mtb Rufgabe ber ©ewerbe-
unb gewerblichen BerufSbereine, bie Befiörben bei SSolIgteEiung

biefer ©efepe fräftig p unierfiüpen, tnbern fie burd) fiänbige
Kommiifionen ober fpegielie Beauftragte baS ©ebahren fol=
c£)er ©efctjäfte überroadjen laffen unb aile BliB&räuhe zur
amtlichen Slrtgeige ober öffentlichen Kenntnis bringen.

3. ©ie gewerblidien BerufSbereine foEten fid) anberfeitê
üerpflidjten, feine roirflidjen Bfufdjer ober unreellen ©efhäftS=
lente in ihren Reihen zu bulben unb beut faufenben Bublifum
gegenüber für alle ßiefernngen itjrer Riitglieber folibarifdje
©arantie bieten.

4. Speziell in Bezug auf bie Befämpfung unreeller „RuS=
oerfäufe" finb folgenbe gefeplicfje Rtaßnahmen oorpfdjlagen:

a) 3ebe Buhlifation eines RnSberfaufS bebarf ber amt=

liehen BewiEigung. ©ine fofdje barf nur erteilt werben

an Rtebergefeffene, innerhalb 3ahre8frift berfelben girtna
nur einmal unb nidjt für länger als zwei Monate,
Ruflöfung ber girma aufgenommen.

b) 3" bem fdjriftlicf) etnpreidjenben ©efudje müffen bie

Befdjaffenbeit unb Rteuge ber pm RnSberfauf be=

ftimmten SBaren unb bie ©rünbe beS RuSberfaufS genau
ëegeidinet werben. Suläßig finb folgenbe ©rünbe: ©ob
beS ®efd)äft§inf»aberS, Ruflöfung ber jjirma, broffenbeS
Berberben ober Beraltern bon SBaren (bereits ber*
borbene ßebenSmittel felhftöerftänblicb auSgefhloffen),
Umzug in anbere ©efd)äftSräume.

c) Bor ©röffnnng beS RuSberfaufS finb bie üiefür be=

ftimmten SBaren amtlid) zu inbentarifieren unb zu fenn=

Zeichnen. Bacpträglicfier ©rfap beS RuSoerfaufSlagerS
ift ftrafbar.

d) fjür bie Bewilligung fann eine befonbere KonzeffionS*
gebühr im BerbältniS pr ©auer unb sunt ©d)abungS=
werte beS RuSoerfaufSlagerS erhoben werben. ©aS ©e=

fefc beftimmt bie guläßigen ©renjen.

Krebitreform unb 3aï)IuugSfriften
(Xraftanbum 6.)

Einträge be§ Dîeferenten fjerrn .fppottielavftmtrolleur Bonfantben
in S-reiburg. > t -

1. Beifügung ber Rechnung p jeber gelieferten fertigen
Rrbeit (fowol)! Reuarbeiten als Reparaturen).

2. ©ewäprung bon 2—4 % Rabatt bei Barbep^Iung.
3. REgemeine ©infitbrung ber Bierteljabrefredjnung.
4. Berechnung bon 2—3 % Rabatt bei ®an§$at)Iung

innert zwei Rîonaten.
5. Beredpung bon 6 % Betrages ber Rechnung als

Bergütnng beS BerlufteS für jebeS ©emefter Berfpatung nah
Rblieferung ber Rrbeit.

6. Rnnabme ber ©enbenjen beS BereinS „Krebitreform,"
baS heifet Bereinigung gegen böswillige ober leichtfinnige

©dplbner burd) beren ©intragung in „fdjtöarp 2iften."
7. ©enoffenfhafttidw Bereinigung in Krebitfaffen p ge=

meinfd)aftlid)em ©infattf unb Berfauf; ©infitbrung (©rridp
tnng) bon „©eWerbebaEen."

8. §anbhabung einer georbneten Buchführung, görbe»

rung bezüglicher gacbfurfe in ben ©eftionen (unb ©inführnng,
wo fie noch nicht beftehen).

9. Rtöglichfte ©nthaltnng bom SBechfdberfehr.
10. Benützung ber Breffe behufs aiïgemciner Belehrung

über norftehenbe Beftrebungen unb S^fjefen unb bereu RuS=

führung.
11. ©benüteE, Berufung unb Betitionen an ben @e)eh=

gebcr behuf§ Kreierung eines ©efefceS über baS Krebitroefen.

2$au=(£()nmtf.
Reucê SeußhfluS. SBaEifer „.©rofee Rat notierte

für ein neues geughauS in ©itten 132,000 3fr.
©ie ©emetnbe Söintertfiur befhlofe bie ©rbauung eines

neuen 3entralfd)ulbaufe8 für bie Knabenfefunbarfhule.
©er Boranfchlag beträgt girfa 320,000 ftr. ®aS neue

©chulhauS fommt auf eine hiftorifdHntereffante Stätte zu

ftehen, nämlich auf ben ehemaligen, bor einem 3abre eut*
leerten grieblpf ©t. ©eorgen. §ter ftanb bis bor 10 fahren
eine KapeEe zur ©rinnerung an bie ©hlaht bei ©t. ©eorgen
1292, in Weldjer bie SBinterthnrer mit $ilfe Defterreid)S tie
Sürcher befiegten unb biefe 1000 Bote unb ©efangene zu*
rücfltefeen.

3n SPanberfteg foE bie 3abl ber grembenhotelS um
eins bermehrt werben, inbem ungefähr in ber RUtte beS

©hateS ein folcheS unter bem Ramen „iQotel Rentrai" ge=

baut wirb. -

®ic ©chtcnett für bie eleftrifhe ©trnßenbahit ©tan§»
ftab=Stan§ finb bereits zu einem Biertel gelegt. ©S finb
girfa 40 Slrbeiter mit bem ©tnlaffen ber ©dfienen befd)äftigt
unb bereits bermittelt ein RoEwagen ben Rîaterialberfehr.

ReucS Sôafjnproieït. fyitr bie Borarbeiten eines ©ifen=
bahnprojefteS ©erlifonsSchtnamenbingewBtaur mit Rnlepnnng
gegen ©gg SRön(hattorf @rüningen (Rnfhluh an ©täfa*
IBepifon) werben bie intereffierten ©emeinben nm BewiEi^

gung beS nötigen ÜbrebiteS angegangen.
Reue Sahn. 2aut „5ögl. b'©ngiabina" fheint Cefter=

reid) entfchloffen zu fein, bie ©fenbapn Bteran=RtalS mit
gortfehung nach 3ftnftermünz=8anbed zu bauen. ®ie öfter=

reidjifchen Ingenieure halten bafür, ber fürgefle Rnfchlnh an
©raubünben Wäre ber burch baS Uniathal. ©S fjanbelt fid)
um jenes befaunte wilbromantifche ©eitenthal, bas fid) bei

©rufdpSent öffnet, ©ute 2tnSfid)ten für bie Sinie 2anbecf=

Rieran eröffnet ber llmftanb, ba| bie Balfuganabahn be=

finitib gefiebert zu fein fheint. 3m 8anfe oon groei 3ahren
foEte biefelbe fertig fein unb bem Betrieb übergeben werben.

SPirdjenhau Sajcnfjaib. Ruf einem oorzüglih bomi=

nierenben, gegen ben ©hnrfluh uorfpringenben Birgel, rechts

non ber fjauptftrafje Bütfhtoht nad) SBpt wirb in ber auf=

blühenben Drtfhaft Bazenhaib eine fhöne fatholifche Sird)e
gebaut. ®ie gnnbamentSarbeiten finb fo weit oorgefhritten,
baß mit bem Rohbau bemnähft begonnen werben fann.
®aS gunbament ift gegoffen nnb zwar aus einer bauer=

haften getnentmaffe. fhweren oorbereiteten ©effteine

liegen zut Bereitfhaft auf bem Bauplafce; ebeüfo baS zum
Bau notwenbige übrige Riaterial zum großen ©eil. RIS

nachahmenswert barf bezeichnet werben, bafc bie bis jefet

noEzogenen Borarbeiten burd) fjrohnbienftleiftnngen ber ©in=

wohuer unb Bürger ber neuen Sirdiengemetnbe ausgeführt
unb baS Rîaterial herbeigefhafft würbe, woburh ber ©e=

meinbe wefentlih bermehrte RuSgaben für ben Bau ber

Sirche erfpart bleiben, ©er $oh= unb ber ©inbau ber

Sirhe ift nod) an feinen Unternehmer hergeben, bod) bürfte
bieS in nähfter 3<nt gefdiefjen, wenn bie Sfirhe noh bor
Beginn beS nähften SBinterS unter ©ach gebracht werben

foE. ©inmal boEftänbig aufgebaut, wirb biefeS monumen=

tale, weithin fidjtbare ©otteShaus im Rngefidjt beS rttaje=

ftätifhen ©äntiS unb ber ^urfirften eine herrbhs Sterbe,

fowoht für baS hnbfhe Bazenheib, als aud) beS

ganzen Rlttoggenbnrg mit feinen üppigen ©Siefen, Dbft=

gärten unb Söälberu fein. 3u toünfhen ift nur ein boiï*

ftänbigeS ©elingeit biefeS ttrd)enbaneS zum ©egen ber

ganzen, ftrebfamen ©emeinbe.

SPirthcuhau Sajenhaib. ©te Bauleitung ber in gotifd)em
©til zu haltenben neuen fatolifhen Kirche in Bazenheib ift
befinitio bem fèerrn Rrhiteften ©rüebler in SBil übertragen
morben.

Sautuefcn itt Sujevn. ©aS neue KantonSfhuIgebäube
in ßuzern geht feiner BoEenbung entgegen unb wirb im
fgerbft bezogen werben, ©er Bau ift nah ben Blänen unb
unter ber Seitung beS §errn Rrhiteften ©egeffer 6ribeEi
ausgeführt worben. Bauführer war ®err 3- BtüEer. ©aS

neue Kantonalfhutaebäube gereiht ber ©tabt Suzern zur
Sterbe.

©ie Sirbetten für baê Stwßhaw^ in SöaHenftabt werben

an folgenbe Unternehmer oergeben: @rb*, Rtaurer= unb BPfter*
arbeiten an Beat Bürer in SBaEenftabt, ©anbfteinlieferung
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2. Es liegt in der Pflicht und Aufgabe der Gewerbe-
und gewerblichen Berufsvereine, die Behörden bei Vollziehung
dieser Gesetze kräftig zu unterstützen, indem sie durch ständige
Kommissionen oder spezielle Beauftragte das Gcbahren sol-
cher Geschäfte überwachen lassen und alle Mistbräuche zur
amtlichen Anzeige oder öffentlichen Kenntnis bringen.

3. Die gewerblichen Berufsvereine sollten sich anderseits
verpflichten, keine wirklichen Pfuscher oder unreellen Geschäfts-
leute in ihren Reihen zu dulden und dem kaufenden Publikum
gegenüber für alle Lieferungen ihrer Mitglieder solidarische
Garantie bieten.

4. Speziell in Bezug auf die Bekämpfung unreeller „Aus-
Verkäufe" sind folgende gesetzliche Mastnahmen vorzuschlagen:

) Jede Publikation eines Ausverkaufs bedarf der ami-
lichen Bewilligung. Eine solche darf nur erteilt werden

an Niedergesessene, innerhalb Jahresfrist derselben Firma
nur einmal und nicht kür länger als zwei Monate,
Auflösung der Firma ausgenommen.

d) In dem schriftlich einzureichenden Gesuche müssen die

Beschaffenheit und Menge der zum Ausverkauf be-

stimmten Waren und die Gründe des Ausverkaufs genau
bezeichnet werden. Zuläßig sind folgende Gründe: Tod
des Geschäftsinhabers, Auflösung der Firma, drohendes
Verderben oder Veraltern von Waren (bereits ver-
dorbene Lebensmittel selbstverständlich ausgeschlossen),

Umzug in andere Geschäftsräume,
o) Vor Eröffnung des Ausverkaufs sind die hiefür be-

stimmten Waren amtlich zu inventarisieren und zu kenn-

zeichnen. Nachträglicher Ersatz des Ausverkaufslagers
ist strafbar.

) Für die Bewilligung kann eine besondere Konzessions-
gebühr im Verhältnis zur Dauer und zum Schatzungs-
werte des Ausverkaufslagers erhoben werden. Das Ge-
setz bestimmt die zuläßigen Grenzen.

Kreditreform und Zahlungsfristen
tTraktandum 6.1

Anträge des Referenten Herrn Hypothekarkontrolleur Vonlanthen
in Freiburg. t

1. Beifügung der Rechnung zu jeder gelieferten fertigen
Arbeit (sowohl Neuarbeiten als Reparaturen).

2. Gewährung von 2—4 "/<, Rabatt bei Barbezahlung.
3. Allgemeine Einführung der Vierteljahresrechnung.
4. Berechnung von 2—3 °/g Rabatt bei Ganzzahlung

innert zwei Monaten.
3. Berechnung von ö °/g des Betrages der Rechnung als

Vergütung des Verlustes für jedes Semester Verspätung nach

Ablieferung der Arbeit.
6. Annahme der Tendenzen des Vereins „Kreditreform,"

das heißt Vereinigung gegen böswillige oder leichtsinnige

Schuldner durch deren Eintragung in „schwarze Listen."
7. Genossenschaftliche Vereinigung in Kreditkassen zu ge-

meinschaftlichem Einkauf und Verkauf; Einführung (Errich-
tung) von „Gewerbehallen."

8. Handhabung einer geordneten Buchführung. Förde-

rung bezüglicher Fachkurse in den Sektionen (und Einführung,
wo sie noch nicht bestehen).

9. Möglichste Enthaltung vom Wechselverkehr.

1V. Benützung der Presse behufs allgemeiner Belehrung
über vorstehende Bestrebungen und Thesen und deren Aus-

Wrung.
11. Eventuell, Berufung und Petitionen an den Gesetz-

gebcr behufs Kreierung eines Gesetzes über das Kreditwesen.

Bau-Chronik.
Neues Zeughans. Der Walliser.Große Rat votierte

für ein neues Zeughaus in Sitten 132,000 Fr.
Die Gemeinde Winterthur beschloß die Erbauung eines

neuen Zentralschulhauses für die Knabenseknndarschule.

Der Voranschlag beträgt zirka 320,000 Fr. Das neue

Schulhaus kommt auf eine historisch-interessante Stätte zu

stehen, nämlich auf den ehemaligen, vor einem Jahre ent-
leerten Friedhof St. Georgen. Hier stand bis vor 10 Jahren
eine Kapelle zur Erinnerung an die Schlackt bei St. Georgen
1292, in welcher die Winterthurer mit Hilfe Oesterreichs die

Zürcher besiegten und diese 1000 Tote und Gefangene zu-
rückliesteu.

In Kandersteg soll die Zahl der Fremdenhotels um
eins vermehrt werden, indem ungefähr in der Mitte des

Thales ein solches unter dem Namen „Hotel Zentral" ge-
baut wird. -

Die Schienen für die elektrische Straßenbahn Stans-
stad-Stans sind bereits zu einem Viertel gelegt. Es sind

zirka 40 Arbeiter mit dem Einlassen der Schienen beschäftigt
und bereits vermittelt ein Rollwagen den Materialverkehr.

Neues Bahnprojekt. Für die Vorarbeiten eines Eisen-
bahnprojektes Oerlikon-Schwamendingen-Maur mit Anlehnung
gegen Egg-Mönchaltorf-Grüningen (Anschluß an Stäfa-
Wetzikon) werden die interessierten Gemeinden um Bewilli-
gung des nötigen Kredites angegangen.

Neue Bahn. Laut „Fögl. d'Engiadina" scheint Lester-
reich entschlossen zu sein, die Eisenbahn Meran-Mals mit
Fortsetzung nach Finstermünz-Landeck zu bauen. Die öfter-
reichischen Ingenieure halten dafür, der kürzeste Anschluß an
Graubünden wäre der durch das Uniathal. Es handelt sich

um jenes bekannte wildromantische Seitenthal, das sich bei

Crusch-Sent öffnet. Gute Aussichten für die Linie Landeck-

Meran eröffnet der Umstand, daß die Valsuganabahn de-

finitiv gesichert zu sein scheint. Im Laufe von zwei Jahren
sollte dieselbe fertig sein und dem Betrieb übergeben werden.

Kirchenbau Bazenhaid. Aus einem vorzüglich domi-
nierenden, gegen den Thurfluß vorspringenden Hügel, rechts

von der Hauptstraße Bütschwyl nach Wyl wird in der auf-
blühenden Ortschaft Bazenhaid eine schöne katholische Kirche
gebaut. Die Fundamentsarbeiten sind so weit vorgeschritten,
daß mit dem Hochbau demnächst begonnen werden kann.

Das Fundament ist gegossen und zwar aus einer dauer-
haften Zementmasse. Die schweren vorbereiteten Ecksteine

liegen zur Bereitschaft auf dem Bauplatze; ebenso das zum
Bau notwendige übrige Material zum großen Teil. Als
nachahmenswert darf bezeichnet werden, daß die bis jetzt

vollzogenen Vorarbeiten durch Frohndienstleistungen der Ein-
wohuer und Bürger der neuen Kirchengemeinde ausgeführt
und das Material herbeigeschafft wurde, wodurch der Ge-

meinde wesentlich vermehrte Ausgaben für den Bau der

Kirche erspart bleiben. Der Hoch- und der Einbau der

Kirche ist noch an keinen Unternehmer vergeben, doch dürfte
dies in nächster Zeit geschehen, wenn die Kirche noch vor
Beginn des nächsten Winters unter Dach gebracht werden

soll. Einmal vollständig aufgebaut, wird dieses monumen-
tale, weithin sichtbare Gotteshaus im Angesicht des maje-
Mischen Säntis und der Kurfirsten eine herrliche Zierde,
sowohl für das hübsche Dorf Bazenheid, als auch des

ganzen Alttoggenburg mit seinen üppigen Wiesen, Obst-

gärten und Wäldern sein. Zu wünschen ist nur ein voll-
ständiges Gelingen dieses Kirchenbaues zum Segen der

ganzen, strebsamen Gemeinde.

Kirchenbau Bazenhaid. Die Bauleitung der in gotischem

Stil zu haltenden neuen katolischen Kirche in Bazenheid ist
definitiv dem Herrn Architekten Grüebler in Wil übertragen
worden.

Bauwesen in Luzern. Das neue Kantonsschulgebäude
in Luzern geht feiner Vollendung entgegen und wird im
Herbst bezogen werden. Der Bau ist nach den Plänen und
unter der Leitung des Herrn Architekten Segesser-Crivelli
ausgeführt worden. Bauführer war Herr I. Müller. Das
neue Kantonalschulgebäude gereicht der Stadt Luzern zur
Zierde.

Die Arbeiten für das Zeughaus in Wallenstadt werden

an folgende Unternehmer vergeben: Erd-, Maurer- und Pflaster-
arbeiten an Beat Bürer in Wallenstadt, Sandsteinlieferung
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an Slug. Sürer in Waßenftabt, ©ranitlieferung an ©onzen»

bah u. OJietjer in ©t. ©aßen, 3tmmerarbeiten in Seglinger
it. Sort in SOSaCCenftabt, ©laferarbeiten an 3<hner in Waßen=

ftabt, Malerarbeiten an Soog in 2BalIenftabr, Slißableiter
an Söiifjelm in Waßenftabt, ©dflofferarbeiten an Sranben»

burger in Sorfcßah, glafcßnerarbeiten unb HoIäSementbe»

bacßung an ©ebert, ©pengler in Sappergtoil.
Stc proteftantifcße îïtrhe in Sujertt ift einer boß»

fiänbigen Senooation im Innern unterzogen worben. ©nt=

fpredjenb bem gotßifhen 23auf±il ber Sircße tourbe uucß bie

Drnamenttf am ißlafonb unb an ben ©eitentoänben in biefem

©ßarafter burcßgefüßrt unb eg barf biefelbe in ©nttourf unb

garbenaugfüßrung alg burcßauS gelungen begeicbnel toerben.

Sauwcfctt in 3üricß. ©ine Sïngaljl Sauunternehmer,
toeldje fid) gefcßäbigt glauben burcß llnterftefiung ifjrer Sau»

prûjefte unter bag neue Saugefeß (ißre ißläne rourben näm»

ließ nidft genehmigt), befdjloffen, eine ©ingabe an benStabtrat

p machen, ba fie behaupten, baff bie betreffenbe Slbleßnung
eingig ber oerfcßleppten Seßanblung b:r Sorlage gugufdjreiben
fei. ©oßte ber ©tabtrat fid) toeigern, einzutreten, fo beab»

ftdgtigen bie Petenten, bie 3nitiatioe ju ergreifen beßufg Slb»

änberung beg ©efeßeg.

3n Unierftra§=3ötit& mürbe ber ©runbftein gelegt zu
einer gtneiteit fatftolrfcfjen Sireße ber ©tabt.

$erfiï)ie&encê,
Cantonale Sluêfteltung in Sujern. Slufeer^alb beg Quai

Sational in Sujern ergeben fid) bie Sauten für bie am
1. Suli beginnenbe fantonaie ffiunft« unb ©etoerbeaugfteßung.
©ie Derfprid^t redit intereffant zu toerben. Slßfäßiger Sein»
geœinn ift für ben gonbg zur ©rricßtung eineg Sunft» unb
©etoerbemufeumg beftimmt.

©cwerblicße S^icöggeritfjte. Ser Serner Segierunggrat
bat ben Sefretgentrourf ber Suftizbireftion ü&er bie Qrgani»
fation ber gewerblichen ©d)iebggericbte burcßberaten unb un»
neränbert genehmigt. Serfelbe œirb in ber näcßften ©effion
beg ©roßen Sateg bebanbelt werben.

Sie ©eweijtfabrif Siibenborf ift leßter Sage auf ber

Sonfurggant um bie ©urame non gr. 107,000 in ben Se»
fiß ber Herren ©erber, ©tup, Sfnedjt unb Sänninger in
3üricß übergegangen. Sag ©tabliffement faß nun in eine

©cßußfabrif umgeroanbelt unb barin ct. 200 Sirbeiter be»

fcßäftigt toerben.
2öie bie Slmerifcmer arbeiten, barob fann ber hier»

ieitige Sirbeiter nur ftaunen unb fühlt man fidf bei unfern
Serbältniffen faft in'g Mittelalter gurücfoerfefet.

Ser Slmerifaner bat ftetg ©rfparnig non Stcbeitgfraft
im 8luge. Ser amerifanifcße Huffcßmieb behilft fid) ohne
ben Mann, ber bei nng zum öalten beg Seineg beg Sferbeg
unumgänglich notwenbig erfcßeint. Sn febem Slmerifaner
ftedt ein ©ifinber, ein Mecßanifer, ein Saumeifter. ©I ift
erftaunlicß, mit meld) urfpriinglicßen, einfachen Mitteln man
ließ brübeit z« helfen weiß. Sllg ein Seifpiel beg praf»
tifcßen ©inneg beg Slmerifanerg fei angeführt, baff ber
Maurer, ber bei ung ben Hummer alg unentbebrlidjfteg gn»
ftrument betrachtet, in Slmertfa einen folcßen in feinem gadje
alg befonbereg Söerfgeug gar nicht tennt. Sort beftelft bie
teße aug fo folibem gehärteten ©tahf, baß fie zugleich zum
Seßauen ber ©teine benußt wirb. Seredjnen wir bie 3eit,
roelcße ber Maurer bei ung barauf bertoenbet, um bie Seße
uug ber §anb zu legen, ben Hammer zu ergreifen, leßteren
wieber auf feinen Stuß 3« bringen unb bie Hanb abermalg
uach ber Üfeße augjuftreden, fo würbe ficß beim Sau eineg
fleinen §aufeg eine feßr anfeßnlidhe ©tunbenzaßl ßeraug»
fteßeu. Ser ameriranifcße Holzarbeiter bebient ficß (zum
Seifpiel beim Halbieren eineg ©tammeg) weit feitener ber
Säge alg ber Sljt — aßerbingg auf bie ©efaßr hin, baß
hierburcß Material Pergeubet wirb, iteberhaupt gehen bie
Slmerifaner ebenfo berfcßtoenberifcß mit Material, alg fparfam

mit Slrbeitgfraft um. Sieg ließe ficß an feßr oielen Sei»
fpieten zeigen. Saßer fpielt aud) bag Slugbeffern üon
Mafcßinen, ©eräten u. f. to. in ben Sereinigteu ©taaten
eine biel geringere Soße alg bei ung.

Wäßrenb in ©uropa in ben Gabrilen bie Mert'zeuge in
ber Segel bem Slrbeiigeher gehören, finb biefelben brühen
bag ©igentum beg 8trbeitneßmerg. Siefer befißt in ißnen
oft ein fleineg Kapital. 3n ©uropa ift baßer ber Sirbeiter

gezwungen, feine fianb ben Sßerfzeugen anzupaffen, toäßrenb
ber jenfeitg beg Qzcang btefelben nacß eigenen Sebürfniffen
augtoäßlt. 3eber Sirbeiter trägt bafür ©orge, mit ©eräten

Zu arbeiten, bie feinem „©riffe" angepaßt finb; fo finb oft
Zum Seifpiel Seil» unb Hantmerfttele ganz inbioibueß zuge»

fcßnitten.

9îcttc patente.
Sericßt be? Serltner patent« Surean ©eifern u. ©aeßfe.

Sag Sßürbanb mit Hößeneinftefl» unb ©^mierborrießtung
(Satent So. 68 364) bon ©arl Serften in Surgtoalbniel
(Seg.»Sez. Süffelborf) geftattet bureß einfaeße Sreßung eineg

©tifteg jebem Saien eine gefunfene Sßür mieber anzuheben,
oßne baß ein Slnßeben ober Heraugßeben ber Sßür erforber»
ließ Wäre. Mit febem Seite beg Sanbeg ift ein ©tift ber»

feßraubt, bon benen ber eine alg ©purzopfen, ber anbere

alg Sagerpfanne bient. Saburcß, baß man bie ©tifte um»
taufchen ïanu, fann bag Sßüröant) fowoßt retßtg» roie linfg»
gängig angefcßlagen toerben.

Ser auf jeber Sreßbanf anzubringenbe Säber», Seil»
unb grägapparat (patent So. 67773) bon S. Surfßarbt
u. Meber in Seutlingen (Württemberg) ift mit einem ©efteß
berfehen, toelcßeg bie gräferaißfe bießt an ben Support
ßeranzurüden geftattet. Sie ^tägborrießtung îann fotooßt
horizontal wie bertifat berfteßt toerben. Ser Slntrieb ber

grägfpinbet erfolgt burd) ©cßnede unb ©cßned'eurab. ©ben»

faßg burd) ©cßnede unb ©cßnedenrab wirb bie ©infteflung
be? Wertftüdeg auf Seilung betoerffteßigt. Sur^ biefe

Slnorbnung wirb ber ganze Spparat äußerft fompenbiög unb

ZUberläßig in ber Wirfung.

(©ingefanbt.) Scr Sürnbergcr ©aëmotor, ©ßftem Sußfß,
ein Sentilmotor mit ©lüßroßrzünbung, ift bom Huutburger
©ewerbeberein mit bem ©ßrenpreig auggezeießnet werben, ©r
fonfurriert ßinfi^tlid) beg geringen ©agberbraucßg, foroie ber

©leießförmigfeit beg ©angeg erfolgreich mit ben heften ®ag»

motoren=©ßftemen unb befißt biefen gegenüber feßr fhäßbare
befonbere Sorzüge.

Surh Slnorbnung ber ©hwuugrabroeße unterhalb beg

3t)linberg bereinigt er große ©tanbfeftigfeit mit geringem
Saumbebarf.

Sie gleidfe Slnorbnung bringt eg mit ficß, baß bag offene
3ßlinberenbe nah unten gefeßrt ift, toobureß ermöglicht wirb,
bag berbraueßte 3ßhnberöl aufzufangen unb mieber zu ber»

menben. Sag Qel gelangt nie in ben Serbrennunggraum
unb ift bamit ©cßntußbilbung, foroie in ber 3-olge bag ßäu»
fige läftige H^iugneßmen beg Solbeng zur Seinigung ber»

mieben. î

Sie Sroeizaßl ber ©htoungräber bebingt eine gleichmäßige
Snanfpruhnaßme ber Sager.

Surh Serfhließen ber obaten Slugfhnitte im ©tänber
fönnen bei ftaubigen Säumlihfeiten Surbel unb Kolben bor
©taub unb ©cßntuß gefhüßt roerben.

Ser Sürnberger ©agmotor ift auf bag engfte ben

Sebürfniffen beg SIeingetoerbeg angepaßt, einfah, leiht ber»

ftänblid), zugänglih in aßen Seilen unb bei guter Seßanb»
lung äußerft betriebgfießer. 3ufoIge ber gebiegenen Slug»

füßrung zeichnet er ficß ferner aug burdj geräufcßlofen ©ang
unb geringe Slbnüßung. ©ämtlüße Suger finb aug fßßog»
pßorbronce, Sitrbel, ©hubftange ec. aug ©taßl, bie ber Slb»

nüßung unterworfenen Seile aug ©taßl unb gehärtet.
Sebe Mafhine ift geprüft unb werben bie Snbifatorbia»

gramme fotoie Sremgrefultate auf Wünfh mitgeliefert. Sie
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an Aug. Bürer in Wallenstadt, Granitlieferung an Ganzen-
bach u. Meyer in Sl. Gallen, Zimmerarbeiten an Beglinger
u. Dort in Wallenstadt, Glaserarbeiten an Zahner in Wallen-
stadt, Malerarbeiten an Boos in Wallenstadt, Blitzableiter
an Wilhelm in Wallenstadt, Schlosserarbeiten an Branden-
burger in Rorschach, Flaschnerarbeiten und Holzzementbe-

dachung an Gebert, Spengler in Rapperswil.
Die protestantische Kirche in Luzern ist einer voll-

ständigen Renovation im Innern unterzogen worden. Ent-
sprechend dem gothischen Baustil der Kirche wurde auch die

Ornamentik am Plafond und an den Seitenwänden in diesem

Charakter durchgeführt und es darf dieselbe in Entwurf und

Farbenaussührung als durchaus gelungen bezeichnet werden.

Bauwesen in Zürich. Eine Anzahl Bauunternehmer,
welche sich geschädigt glauben durch Unterstellung ihrer Bau-
Projekte unter das neue Baugesetz (ihre Pläne wurden näm-
lich nicht genehmigt), beschlossen, eine Eingabe an den Stadtrat
zu machen, da sie behaupten, daß die betreffende Ablehnung
einzig der verschleppten Behandlung d:r Vorlage zuzuschreiben
sei. Sollte der Stadtrat sich weigern, einzutreten, so beab-

sichtigen die Petenten, die Initiative zu ergreifen behufs Ab-
änderung des Gesetzes.

In Unterstraß-Zürich wurde der Grundstein gelegt zu
einer zweiten katholrschen Kirche der Stadt.

Verschiedenes.
Kantonale Ausstellung in Luzern. Außerhalb des Quai

National in Luzern erheben sich die Bauten für die am
1. Juli beginnende kantonale Kunst- und GeWerbeausstellung.
Sie verspricht recht interessant zu werden. Allfälliger Rein-
gewinn ist für den Fonds zur Errichtung eines Kunst- und
Gewerbemuseums bestimmt.

Gewerbliche Schiedsgerichte. Der Berner Regierungsrat
hat den Dekretsentwurf der Justizdirektion über die Organi-
salion der gewerblichen Schiedsgerichte durchberaten und un-
verändert genehmigt. Derselbe wird in der nächsten Session
des Großen Rates behandelt werden.

Die Gewehrfabrik Dübendorf ist letzter Tage auf der

Konkursgant um die Summe von Fr. 107,000 in den Be-
sitz der Herren Gerber, Stutz, Knecht und Bänningcr in
Zürich übergegangen. Das Etablissement soll nun in eine

Schuhfabrik umgewandelt und darin er. 200 Arbeiter be-
schäftigt werden.

Wie die Amerikaner arbeiten, darob kann der hier-
ieitige Arbeiter nur staunen und fühlt man sich bei unsern
Verhältnissen fast in's Mittelalrer zurückversetzt.

Der Amerikaner hat stets Ersparnis von Arbeitskraft
im Auge. Der amerikanische Hufschmied behilft sich ohne
den Mann, der bei uns zum Halten des BeineS des Pferdes
unumgänglich notwendig erscheint. In jedem Amerikaner
steckt ein Eifinder, ein Mechaniker, ein Baumeister. Es ist
erstaunlich, mit welch ursprünglichen, einfachen Mitteln man
sich drüben zu helfen weiß. Als ein Beispiel des prak-
tischen Sinnes des Amerikaners sei angeführt, daß der
Maurer, der bei uns den Hamlmr als unentbehrlichstes In-
strumenr betrachtet, in Amerika einen solchen in seinem Fache
als besonderes Werkzeug gar nicht kennt. Dort besteht die
Kelle aus so solidem gehärteten Stahl, daß sie zugleich zum
BeHauen der Steine benutzt wird. Berechnen wir die Zeit,
welche der Maurer bei uns darauf verwendet, um die Kelle
aus der Hand zu legen, den Hammer zu ergreisen, letzteren
wieder aus seinen Platz zu bringen und die Hand abermals
nach der Kelle auszustrecken, so würde sich beim Bau eines
kleinen Hauses eine sehr ansehnliche Stundenzahl heraus-
stellen. Der amerikanische Holzarbeiter bedient sich (zum
Beispiel beim Halbieren eines Stammes) weit seltener der
Säge als der Axt — allerdings auf die Gefahr hin, daß
hierdurch Material vergeudet wird, lleberhaupt gehen die
Amerikaner ebenso verschwenderisch mit Material, als sparsam

mit Arbeitskraft um. Dies ließe sich an sehr vielen Bei-
spielen zeigen. Daher spielt auch das Ausbessern von
Maschinen, Geräten u. s. w. in den Vereinigten Staaten
eine viel geringere Rolle als bei uns.

Während in Europa in den Fabriken die Werkzeuge in
der Regel dem Arbeitgeber gehören, sind dieselben drüben
das Eigentum des Arbeitnehmers. Dieser besitzt in ihnen
oft ein kleines Kapital. In Europa ist daher der Arbeiter
gezwungen, seine Hand den Werkzeugen anzupassen, während
der jenseits des Ozeans dieselben nach eigenen Bedürfnissen
auswählt. Jeder Arbeiter trägt dafür Sorge, mit Gerälen

zu arbeiten, die seinem „Griffe" angepaßt sind; so sind oft
zum Beispiel Beil- und Hammerstiele ganz individuell zuge-
schnitten.

Neue Patente.
Bericht des Berliner Patent-Burean Gerson u. Sachse.

Das Thürband mit Höheneinstell- und Schmiervorrichtung
(Patent No. 68 364) von Carl Kersten in Burgwaldniel
(Reg.-Bez. Düsseldorf) gestaltet durch einfache Drehung eines

Stiftes jedem Laien eine gesunkene Thür wieder anzuheben,
ohne daß ein Anheben oder Herausheben der Thür erforder-
lich wäre. Mit jedem Teile des Bandes ist ein Stift ver-
schraubt, von denen der eine als Spürzapfen, der andere

als Lagerpfanne dient. Dadurch, daß man die Stifte um-
tauschen kann, kann das Thürband sowohl rechts- wie links-
gängig angeschlagen werden.

Der auf jeder Drehbank anzubringende Räder-, Teil-
und Fräsapparat (Patent No. 67773) von L. Burkhardt
u. Weber in Reutlingen (Württemberg) ist mit einem Gestell
versehen, welches die Fräserachse dicht an den Support
heranzurücken gestattet. Die Fräsvorrichtung kann sowohl
horizontal wie vertikal verstellt werden. Der Antrieb der

Frässpindel erfolgt durch Schnecke und Schneckenrad. Eben-

falls durch Schnecke und Schneckenrad wird die Einstellung
des Werkstückes auf Teilung bewerkstelligt. Durch diese

Anordnung wird der ganze Apparat äußerst kompendiös und

zuverläßig in der Wirkung.

(Eingesandt.) Der Nürnberger Gasmotor, System Lutzky,
ein Ventilmotor mit Glührohrzündung, ist vom Hamburger
Gewerbeverein mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet worden. Er
konkurriert hinsichtlich des geringen Gasverbrauchs, sowie der

Gleichförmigkeit des Ganges erfolgreich mit den besten Gas-
motoren-Systemen und besitzt diesen gegenüber sehr schätzbare

besondere Vorzüge.
Durch Anordnung der Schwungradwelle unterhalb des

Zylinders vereinigt er große Standfestigkeit mit geringem
Raumbedarf.

Die gleiche Anordnung bringt es mit sich, daß das offene
Zylinderende nach unten gekehrt ist, wodurch ermöglicht wird,
das verbrauchte ZyUnderöl aufzufangen und wieder zu ver-
wenden. Das Oel gelangt nie in den Verbrennungsraum
und ist damit Schmutzbildung, sowie in der Folge das häu-
fige lästige Herausnehmen des Kolbens zur Reinigung ver-
mieden. t

Die Zweizahl der Schwungräder bedingt eine gleichmäßige
Inanspruchnahme der Lager.

Durch Verschließen der ovalen Ausschnitte im Ständer
können bei staubigen Räumlichkeiten Kurbel und Kolben vor
Staub und Schmutz geschützt werden.

Der Nürnberger Gasmotor ist auf das engste den

Bedürfnissen des Kleingewerbes angepaßt, einfach, leicht ver-
ständlich, zugänglich in allen Teilen und bei guter BeHand-
lung äußerst betriebssicher. Zufolge der gediegenen Aus-
führung zeichnet er sich ferner aus durch geräuschlosen Gang
und geringe Abnützung. Sämtliche Lager sind aus Phos-
phorbronce, Kurbel, Schubstange ec. aus Stahl, die der Ab-
nützung unterworfenen Teile aus Stahl und gehärtet.

Jede Maschine ist geprüft und werden die Jndikatordia-
gramme sowie Bremsresultate auf Wunsch mitgeliefert. Die
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